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	Kanton Nidwalden, Regierungsrat




	Stans, 10.12.2025



Vernehmlassung zur 
Totalrevision der Kinderbetreuungsgesetzgebung

· Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung (Kinderbetreuungsgesetz, KiBG; NG 764.1)
· Verordnung zum Kinderbetreuungsgesetz (Kinderbetreuungsverordnung, KiBV; NG 764.11)

Fragebogen
	Der Fragebogen kann elektronisch ausgefüllt werden. 
Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie sich für Ihre Stellungnahme an der Struktur dieses Formulars orientieren. Sie erleichtern damit die Auswertung der Vernehmlassung. Herzlichen Dank.


[bookmark: VN]Vernehmlassungsteilnehmer:	GLP Nidwalden
Allgemeine Bestimmungen
	Art. 1 	Gegenstand, Geltungsbereich
Vom Regelungsbereich dieser Vorlage werden die bewilligungs- und meldepflichtigen Formen der familienergänzenden Betreuung im Vorschulalter erfasst (gemäss Pflegekinderverordnung, PAVO). Dies sind Kitas und die Vermittlungsstelle mit den angeschlossenen Tagesfamilien. Weiter werden Betreuungspersonen aufgenommen, die im Haushalt von Obhutsberechtigten deren Kinder betreuen. 





1. Sind sie einverstanden, dass der Regelungsbereich die familienergänzende Kinderbetreuung im Vorschulalter erfasst (Kitas, Vermittlungsstelle Tagesfamilien und Betreuungspersonen)
[bookmark: Kontrollkästchen5]|_|  ja	|X|  nein	|_|  Enthaltung
Bemerkungen:	Die GLP Nidwalden beurteilt den vorgesehenen Regelungsbereich insgesamt kritisch. Zwar ist die Fokussierung auf die familienergänzende Kinderbetreuung im Vorschulalter grundsätzlich nachvollziehbar und entspricht den aktuellen Bedürfnissen von Familien und Wirtschaft. Auch die Berücksichtigung aller Betreuungsformen ist positiv zu werten. Entscheidend ist jedoch, dass zentrale Elemente fehlen: Es besteht weder eine Verpflichtung der Gemeinden, den tatsächlichen Bedarf systematisch zu erheben, noch eine verbindliche Vorgabe, ein ausreichendes familienergänzendes Angebot bereitzustellen. Ohne diese grundlegenden Anforderungen bleibt die Regelung aus Sicht der GLP Nidwalden unzureichend und verfehlt ihr Ziel.

Zusätzlich kritisch beurteilt die GLP, dass im Rahmen dieser Revision keine Anpassungen im Volksschulgesetz bezüglich der schulergänzenden Betreuung vorgesehen sind. Dadurch bleibt ein wesentlicher Teil der familienergänzenden Betreuung ungeregelt beziehungsweise unzureichend weiterentwickelt. Es entsteht eine systematische Lücke zwischen Vorschul- und Schulbereich.
Die GLP erachtet es deshalb als notwendig, dass auch für den Schulbereich zeitnah klare und verbindliche Regelungen hinsichtlich Qualität, Finanzierung und Aufsicht geschaffen werden. Insbesondere sollen die heutigen «Kann» Formulierungen im Volksschulgesetz Art. 50 und 51 durch verbindliche Bestimmungen ersetzt werden. 

Insgesamt beurteilt die GLP Nidwalden den gewählten Regelungsbereich als zweckmässig, sieht jedoch insbesondere im schulergänzenden Bereich sowie aufgrund des fehlenden Verpflichtungscharakters für die Gemeinden dringenden gesetzgeberischen Handlungsbedarf.
2. Sind sie einverstanden, dass dieses Gesetz Qualitätsanforderungen für die bewilligungs- und meldepflichtige familienergänzende Kinderbetreuung enthält?
|X|  ja	|_|  nein	|_|  Enthaltung
Bemerkungen:	Die GLP Nidwalden steht der Aufnahme von Qualitätsanforderungen für bewilligungspflichtige und meldepflichtige Angebote der familienergänzenden Kinderbetreuung grundsätzlich positiv gegenüber. Im aktuellen Gesetzesentwurf fehlen jedoch jegliche konkreten Angaben zu Inhalt und Umfang dieser Anforderungen. Diese Unklarheit ist problematisch und unzureichend, da zwar Qualitätsanforderungen vorgesehen sind, jedoch vollständig offen bleibt, welche konkreten Anforderungen tatsächlich gestellt werden.

Wir wünschen uns, dass die vorliegende Gesetzgebung klare und verbindliche Qualitätsstandards festlegt, um das Wohl der Kinder sicherzustellen und das Vertrauen der Eltern in die Betreuungsangebote zu stärken. Gleichzeitig tragen solche Standards zur Professionalisierung und zur langfristigen Sicherung eines qualitativ hochwertigen Angebots bei. Zudem ist es aus Sicht der GLP Nidwalden unerlässlich, dass insbesondere Kitas verbindlich in die Ausarbeitung der Qualitätsanforderungen einbezogen werden.

Aus Sicht der GLP ist entscheidend, dass die Anforderungen mit ausreichenden finanziellen Mitteln hinterlegt werden, damit eine höhere Qualität auch durch entsprechend höhere Objektbeiträge finanziert werden kann.

Zudem ist wichtig, dass die Anforderungen verhältnismässig ausgestaltet sind und unterschiedliche Betreuungsformen angemessen berücksichtigen. Insbesondere dürfen kleinere Anbieter und Tagesfamilien nicht übermässig administrativ belastet werden.
	Art. 2	Zweck
Das Gesetz bezweckt primär die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung und stärkt den Wirtschaftsstandort Kanton Nidwalden. Dabei soll die Förderung der Entwicklung, Integration und Chancengleichheit für Kinder berücksichtigt werden. Weiter sollen Eltern und Kinder in besonderen Situationen Unterstützung in der Kinderbetreuung erhalten. 





3. Sind Sie mit dem Zweck einverstanden? 
|X|  ja	|_|  nein	|_|  Enthaltung
Bemerkungen:	Die GLP Nidwalden ist mit dem formulierten Zweck des Gesetzes einverstanden. Die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung sowie die Stärkung des Wirtschaftsstandorts werden als wichtige Zielsetzungen erachtet. Ebenso wird begrüsst, dass Entwicklung, Integration und Chancengleichheit von Kindern berücksichtigt werden.
Die GLP Nidwalden trägt den formulierten Zweck mit. Sie erachtet es jedoch als zentral, dass die frühkindliche Förderung stärker als bildungspolitische Aufgabe verstanden und entsprechend gewichtet wird.
	Art. 3 	Normen, Empfehlungen
Das Gesetz richtet sich nach den Empfehlungen der Konferenz der kantonalen Sozialdirektor/innen (SODK) und Erziehungsdirektor/innen (EDK) sowie des Verbandes Kinderbetreuung Schweiz (kibesuisse). Die Direktion kann weitere Normen und Empfehlungen anerkannter, gesamtschweizerischer Fachverbände und Fachkonferenzen berücksichtigen. 




4. Sind sie einverstanden, dass sich das Gesetz nach schweizerisch anerkannten Normen und Empfehlungen der Regierungskonferenzen und Fachverbände richtet? 
|X|  ja	|_|  nein	|_|  Enthaltung
Bemerkungen:	Die GLP Nidwalden ist damit einverstanden, dass sich das Gesetz nach schweizerisch anerkannten Normen und Empfehlungen der Regierungskonferenzen und Fachverbände richtet. Entscheidend ist aus ihrer Sicht die konsequente Umsetzung und Überprüfung dieser Standards.
Kinderbetreuung
	Art. 8	Aufsicht
Damit der Kanton seine Aufsichtspflicht korrekt und ausreichend wahrnehmen kann, haben die bewilligungs- und meldepflichtigen Betreuungseinrichtungen gewisse Verpflichtungen zu tragen. So haben Kitas und die Vermittlungsstelle im Hinblick auf die Ermittlung der Normtarife die massgebenden Daten wie Betreuungsplätze, Auslastung und dergleichen zu erheben und herauszugeben.




5. Sind Sie einverstanden, dass der Kanton Zugang erhält zu Daten sowie zu Informationen und Auskünfte, die der Ermittlung der Normtarife dienen?
|X|  ja	|_|  nein	|_|  Enthaltung
Bemerkungen:	Die GLP Nidwalden befürwortet den Zugang zu relevanten Daten als Grundlage für eine evidenzbasierte Steuerung. Gleichzeitig sind Datenschutz und Verhältnismässigkeit sicherzustellen. Die GLP erachtet es als wichtig, dass diese Daten auch zur Evaluation der Wirksamkeit der Massnahmen genutzt werden.
Beiträge
	[bookmark: _Hlk216869625]Art. 9 bis 11 Kantonsbeiträge 
Der Kanton richtet Grundbeiträge und Förderbeiträge aus im Sinne einer Objektfinanzierung, um die Betreuungsqualität für alle Kinder zu stärken. Pro bewilligter Betreuungsplatz in einer Kita wird der Beitrag von Fr. 3000 pro Jahr ausbezahlt, sofern der Platz zu 80% belegt ist. Weiter können Förderbeiträge zu Qualitätsentwicklungen und Innovationsförderungen zugesprochen werden, die dem Kindeswohl dienen. 
 



6. Sind Sie einverstanden, dass der Kanton pro bewilligten Betreuungsplatz in einer Kita einen Grundbeitrag von Fr. 3000 ausrichtet?
[bookmark: Kontrollkästchen2]|_|  ja	|X|  nein	|_|  Enthaltung
Bemerkungen:	Die GLP Nidwalden ist grundsätzlich mit einem kantonalen Grundbeitrag pro bewilligten Betreuungsplatz einverstanden. 

Die GLP Nidwalden erachtet den vorgeschlagenen Grundbeitrag von Fr. 3’000 als eher zu tief, um die angestrebte Qualitätsentwicklung nachhaltig sicherzustellen. Aus Sicht der GLP sollte daher eine Erhöhung oder zumindest eine stärkere Differenzierung nach Qualitätskriterien geprüft werden. Zur gezielten Förderung der Qualität sind Kitas im Rahmen der Objektfinanzierung besser zu unterstützen. Es sollten klare Anreize geschaffen werden, die über die Mindestvorgaben hinausgehen und eine höhere Betreuungsqualität ermöglichen. Für zusätzliche Leistungen oder besondere Qualitätsanstrengungen sollte zudem geprüft werden, eine entsprechend höhere Objektfinanzierung zu gewähren.

Entscheidend ist, dass die Beiträge ausreichend sind, um die definierten Qualitätsstandards umzusetzen und wirtschaftlich tragfähige Strukturen zu ermöglichen. Die Mittel sollen zielgerichtet und effizient eingesetzt werden.

Die GLP unterstützt das Modell, sieht jedoch beim vorgeschlagenen Beitrag Anpassungsbedarf. 
7. Sind Sie einverstanden, dass der Kanton Förderbeiträge ausrichten kann, die der Qualitätsentwicklung und Innovationsförderung dienen?
|X|  ja	|_|  nein	|_|  Enthaltung
Bemerkungen:	Die GLP Nidwalden unterstützt Förderbeiträge ausdrücklich. Diese sollen gezielt für Qualitätssicherung, Weiterbildung sowie für die Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen eingesetzt werden.

Zudem sollte geprüft werden, ob über diese Fördergelder auch spezifische Zusatzbedarfe angemessen finanziert werden können.
	Art 18	Normtarife
Die Normtarife entsprechen einem mittleren Tarif der Kindertagesstätten und der Vermittlungsstellen. Diese werden differenziert nach Säuglingen (bis 18 Monaten), Kinder sowie Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Insbesondere wird damit ein höherer Betreuungsaufwand berücksichtigt. Die Normtarife für Säuglinge und Kinder mit besonderen Bedürfnissen betragen Fr. 145. Die Normtarife für alle anderen Kinder Fr. 128. 



8. Sind Sie einverstanden, dass die Normtarife sich für Kindertagesstätten und Vermittlungsstellen differenzieren nach Säuglingen (bis 18 Monate), Kinder und Kinder mit besonderen Bedürfnissen?
|_|  ja	|X|  nein	|_|  Enthaltung
Bemerkungen:	Die GLP Nidwalden lehnt eine Differenzierung der Normtarife ab. Stattdessen sollen die Tarife einheitlich, realitätsnah und so ausgestaltet sein, dass keine Fehlanreize entstehen und keine versteckten Mehrkosten für Eltern resultieren.

Es ist für die GLP Nidwalden stossend, dass Kinder mit besonderen Bedürfnissen über höhere Normtarife berücksichtigt werden und die daraus entstehenden Mehrkosten potenziell auf die Eltern überwälzt werden können. Familien mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen dürfen nicht zusätzlich finanziell belastet werden.

Für Kinder mit besonderen Bedürfnissen soll deshalb die heutige Pauschale der Gemeinden von CHF 30 pro Betreuungstag (analog „Kita plus“) beibehalten und für alle Gemeinden verbindlich eingeführt werden.

Zudem soll auch für Säuglinge eine entsprechende Pauschale durch die Gemeinden ausgerichtet werden. Dies würde einen wichtigen Anreiz für die Erwerbstätigkeit von Familien bereits ab einem frühen Zeitpunkt schaffen.
	Art. 12 bis 17	Gemeindebeiträge 
Die Gemeinden gewähren Obhutsberechtigten auf Gesuch hin Beiträge an die Kosten für die familienergänzende Kinderbetreuung in Kindertagesstätten sowie an die bei der Vermittlungsstelle angeschlossenen Tagesfamilien und Betreuungspersonen. Die Bemessung richtet sich nach der Einkommenssituation der Obhutsberechtigten. Die Beträge sind in der Verordnung zum Kinderbetreuungsgesetz geregelt (§ 8 bis § 11 revKiBV). Die Schwelle, ab wann Gemeindebeiträge linear gesenkt werden, wird erhöht. Die Grenze, ab wann Gemeindebeiträge wegfallen, wird ebenfalls erhöht. Weiter wird differenziert zwischen Haushaltungen mit alleinerziehenden Personen und Mehrpersonenhaushaltungen. 



9. Sind Sie einverstanden, dass die Gemeinden Beiträge gestützt auf das massgebliche Einkommen des Haushaltes der Obhutsberechtigten ausrichtet, das sich aus dem steuerbaren Einkommen zuzüglich 10% ihres steuerbaren Vermögens zusammensetzt (wie bisher)?
|X|  ja	|_|  nein	|_|  Enthaltung
Bemerkungen:	Die GLP Nidwalden unterstützt das bewährte System der einkommensabhängigen Beiträge. Die Einbeziehung von Vermögen ist jedoch sorgfältig zu prüfen, um unerwünschte Belastungen zu vermeiden.
10. Sind Sie einverstanden, dass die Gemeinden bei alleinerziehenden Personen bis zu einem massgebenden Einkommen von Fr. 32'000 die massgebenden Kosten zu 100% übernimmt?
|X|  ja	|_|  nein	|_|  Enthaltung
Bemerkungen:	Die GLP Nidwalden unterstützt diese Regelung als wichtigen Beitrag zur sozialen Absicherung.
11. Sind Sie einverstanden, dass die Gemeinden bei Mehrpersonenhaushaltungen bis zu einem massgebenden Einkommen von Fr. 38'000 die massgebenden Kosten zu 100% übernimmt?
|X|  ja	|_|  nein	|_|  Enthaltung
Bemerkungen:	Die GLP Nidwalden unterstützt diese Regelung als wichtigen Beitrag zur sozialen Absicherung.
12. Sind Sie einverstanden, dass die Gemeinden bei einem massgebenden Einkommen von über Fr. 99'000 keine Kosten mehr übernimmt?
|_|  ja	|X|  nein	|_|  Enthaltung
Bemerkungen:	Es ist nachvollziehbar, dass die Unterstützung gezielt auf Haushalte mit tieferen und mittleren Einkommen ausgerichtet wird. Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass keine neuen Schwelleneffekte entstehen und sich Erwerbstätigkeit weiterhin lohnt.

Die Erhöhung der Einkommensgrenze auf Fr. 99'000 stellt zwar eine Verbesserung gegenüber der heutigen Regelung dar und kann die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern. Im Vergleich zu anderen Zentralschweizer Kantonen zeigt sich jedoch, dass breitere und flexiblere Modelle bestehen. Aus Sicht der GLP werden Familien daher weiterhin nicht ausreichend entlastet und die Subjektfinanzierung liegt deutlich tiefer als Luzern und Schwyz und weit unter dem Modell von Zug. Somit entstehen aus der Sicht der GLP Nidwalden zu geringe Anreize in Zeiten von Fachkräftemangel, dass zur Förderung der Vollarbeitsfähigkeit der Familien beitragen. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass stärkere Erwerbsanreize mittelfristig zu höheren Erwerbseinkommen und damit zu zusätzlichen Steuereinnahmen führen können, wodurch sich entsprechende Investitionen über kurz- und mittelfristig selbst finanzieren.

Die GLP Nidwalden regt an, die Obergrenze auf CHF 125’000 anzuheben und deren Ausgestaltung flexibler beziehungsweise abgestuft zu gestalten, um eine faire und kontinuierliche Entlastung sicherzustellen. Die aktuell vorgesehene fixe Einkommensobergrenze wird als zu starr beurteilt, da sie die Anreize für eine höhere Erwerbstätigkeit nur ungenügend fördert. Die GLP spricht sich daher für flexiblere Modelle aus, beispielsweise eine gleitende Ausgestaltung der Förderung.

	Art. 19	Selbstbehalt
Obhutsberechtigte haben unabhängig ihres massgebenden Einkommens für Angebote der Kinderbetreuung je Kind und Tag einen Beitrag an die Betreuungskosten zu entrichten. Dieser beträgt Fr. 15 je Betreuungstag in einer Kita oder Fr. 1.50 je betreute Stunde in einer Tagesfamilie. 



13. Sind Sie einverstanden, dass für Angebote der Kinderbetreuung ein Selbstbehalt von Fr. 15 pro Kind/Tag in einer Kita und von Fr. 1.50 pro Stunde in einer Tagesfamilie angerechnet wird?
|X|  ja	|_|  nein	|_|  Enthaltung
Bemerkungen:	


	Art 20 	Geschwisterbonus 
Nutzen mehrere Kinder gleichzeitig ein Betreuungsangebot, wird den Obhutsberechtigten ein Geschwisterbonus gewährt. Es erhöht sich der Gemeindebeitrag um 30% für das Geschwister. 



14. Sind Sie einverstanden, dass ein Geschwisterbonus eingeführt wird im Umfang von 30%?
|X|  ja	|_|  nein	|_|  Enthaltung
Bemerkungen:	Die GLP Nidwalden begrüsst den Geschwisterbonus ausdrücklich. Dieser stellt ein wichtiges Instrument zur Entlastung von Familien dar und unterstützt die Erwerbstätigkeit.




	
Weitere Bemerkungen 



15. Weitere allgemeine Bemerkungen

Die GLP Nidwalden unterstützt die Stossrichtung der Vorlage und anerkennt die Bemühungen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit sowie zur Stärkung der Kinderbetreuung im Kanton.


Aus Sicht der GLP Nidwalden besteht jedoch insbesondere in folgenden Punkten Anpassungsbedarf:
• Sicherstellung einer ausreichenden Finanzierung zur Erreichung der Qualitätsziele
• Stärkere Entlastung des Mittelstands durch differenziertere Beitragsmodelle
• Klare Verankerung der frühkindlichen Förderung als Teil der Bildungspolitik
• Perspektivische Weiterentwicklung hin zu durchgängigen Betreuungsstrukturen

Die GLP Nidwalden ist überzeugt, dass eine qualitativ hochwertige und bezahlbare Kinderbetreuung einen wesentlichen Beitrag zur Chancengleichheit, zur Gleichstellung sowie zur wirtschaftlichen Entwicklung des Kantons leistet.

Die GLP NW bedankt sich für die gute Vorbereitung der Vernehmlassungsunterlagen und für die Möglichkeit zur Stellungnahme.
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Bitte schicken Sie den ausgefüllten Fragebogen bis spätestens Donnerstag, 30. April 2026 
in elektronischer Form (PDF) an: 
staatskanzlei@nw.ch
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